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Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 

 

16. Jahrgang Bernburg (Saale), 16. Dezember 2022 Nummer 55 

 
 

I N H A L T  
 
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Allgemeinverfügung gemäß § 20 Abs. 8 bis 14 lfSG i. V. m. §§ 4 Abs. 1, 19 
Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 1 GDG LSA des Salzlandkreises zur Umsetzung 
der Meldungen der Gemeinschaftseinrichtungen, der Gemeinschaftsunter-
künfte und der medizinischen Einrichtungen nach § 20 IfSG (Masern-
schutzgesetz) an den Fachdienst Gesundheit 

 

Diese Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt. 
 

 Erste Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Salzlandkrei-
ses für ehrenamtlich Tätige 

 

 Beschlüsse der 21. Sitzung des Kreistages des Salzlandkreises vom                    
7. Dezember 2022 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 

Stadt Hecklingen 
 

 Satzung zur Umlage von Verbandsbeiträgen der Unterhaltungsverbände 
„Untere Bode“ und „Selke/Obere Bode“ 
 

Diese Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt. 
 

 
 
 

             283 

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 

Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 

 Meldung Nebenzähler 
 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 
 

 Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Beschlusses über die ver-
einfachte Umlegung „Peißener Hauptstraße und Peißener Brunnenstraße“ 
in Peißen 

 

Diese Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt.  
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D. Sonstige Mitteilungen  
 

Impressum   
Herausgeber und Herstellung:  Salzlandkreis 

Erscheinungsweise:  nach Bedarf 

Bezug:  Salzlandkreis, 11 Fachdienst Zentraler Service,  
11.3 SG Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss, Zimmer 209,  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 
 

 Allgemeinverfügung gemäß § 20 Abs. 8 bis 14 lfSG i. V. m. §§ 4 Abs. 1, 19 Abs. 2 
Satz 3, Abs. 3 Satz 1 GDG LSA des Salzlandkreises zur Umsetzung der Meldungen 
der Gemeinschaftseinrichtungen, der Gemeinschaftsunterkünfte und der medizini-
schen Einrichtungen nach § 20 IfSG (Masernschutzgesetz) an den Fachdienst         
Gesundheit 

 
Diese Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt. 
 
 

 Erste Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Salzlandkreises für 
ehrenamtlich Tätige 

 
Aufgrund von §§ 8, 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, 288) in der zurzeit geltenden        
Fassung beschließt der Kreistag des Salzlandkreises in seiner öffentlichen Sitzung am 
07.12.2022 folgende erste Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Salzland-
kreises für ehrenamtlich Tätige vom 10.07.2019. 
 

§ 1 
 

Änderung des § 10 Abs. 1 der Entschädigungssatzung 
 
§ 10 Abs. 1 der Entschädigungssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Ehrenamtlich Tätige im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, Rettungsdienstes 
erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von  
 

 
- der Kreisbrandmeister     450,00 EUR/Monat  

 

- stellvertretender Kreisbrandmeister   300,00 EUR/Monat 
 

- der Kreisjugendfeuerwehrwart    170,00 EUR/Monat  
 

- Verbandsführer Fachdienst    50,00 EUR/Monat  
 

- stellvertretende Verbandsführer    40,00 EUR/Monat 
  Fachdienst  

 

- Zugführer Fachdienst     40,00 EUR/Monat  
 

- stellvertretende Zugführer     30,00 EUR/Monat 
  Fachdienst  

 

- Leitender Notarzt      50,00 EUR/Dienst  
       montags bis freitags  

von 15:30 Uhr bis 07:00 Uhr  
 

75,00 EUR/Dienst  
samstags, sonn- und feiertags  
von 07:00 Uhr bis 07:00 Uhr  

 

30,00 EUR/ärztliche Aktivstunde 
im Einsatzfall  
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- Beauftragter für die Leitende    300,00 EUR/Monat  
  Notarztgruppe  

 
- Organisatorischer Leiter Rettungsdienst    50,00 EUR/Dienst  

täglich von 07:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
20,00 EUR/Aktivstunde  
im Einsatzfall“ 

 
§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bernburg (Saale), den 8. Dezember 2022 
 
 
gez. Markus Bauer      (Dienstsiegel) 
Landrat 
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 Beschlüsse der 21. Sitzung des 
Kreistages des Salzlandkreises vom                    
7. Dezember 2022 

 
Der Kreistag des Salzlandkreises hat in sei-
ner 21. Sitzung am 7. Dezember 2022 in    
öffentlicher Sitzung die folgenden               
Beschlüsse gefasst: 
 
 
 Wirtschaftsplan 2023 des Jobcenters 

Salzlandkreis 
 
Beschluss Nr. B/0470/2022/6 
Der Kreistag beschließt den anliegenden 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2023 des Eigenbetriebes Jobcenter Salz-
landkreis. 
 
Der Erfolgsplan weist  
 
1. Erträge in Höhe von 163.496.941 EUR  

 

und 

 

2. Aufwendungen in Höhe von 
163.496.941 EUR aus. 

 
Der Vermögensplan weist  
 
1. einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 

56.200 EUR  

 

und 

 

2. Finanzierungsmittel in Höhe von 
56.200 EUR aus. 

 
Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit ist nicht vorgesehen. 
 
 
 Konzessionsverlängerung 
 
Beschluss B/0467/2022/7 
Der Kreistag beschließt, die bestehenden 
Genehmigungen mit den Leistungserbrin-
gern in Bezug auf den bodengebundenen 
Rettungsdienst im Rettungsdienstbereich 
des Salzlandkreises um zwei Jahre über 
das derzeitige Erteilungsdatum hinaus zu 
verlängern. 
 
 
 
 
 

 Änderung der Entschädigungssat-
zung 

 
Beschluss B/0456/2022/8 
Der Kreistag beschließt die angehängte 
erste Satzung zur Änderung der 
Entschädigungssatzung des Salzland-
kreises für ehrenamtlich Tätige. 
 
 
 Grundsatzbeschluss zur Anbahnung 

einer kommunalen Partnerschaft der 
H2-Region Salzlandkreis mit der 
Stadt Lancaster (Los Angeles 
County, Bundesstaat Kalifornien, 
USA) 

 
Beschluss Nr. B/0477/2022/11 
1. Der Kreistag beschließt auf der Grund-

lage des Kreistagsbeschlusses 
B/0378/2022/12 vom 18.05.2022 zur 
Wasserstoff-Mobilität, dass nationale 
und internationale Kooperationen und 
Partnerschaften ein geeigneter Weg 
sind, um die Erzeugung, Speicherung 
und Nutzung von grünem Wasserstoff 
sowie die wissenschaftliche Begleitung 
im Salzlandkreis und darüber hinaus 
weiter ausbauen zu können. 

 
2. Der Kreistag beauftragt den Landrat, 

Gespräche und Verhandlungen mit der 
Stadt Lancaster (Los Angeles County, 
Bundesstaat Kalifornien, USA) zur An-
bahnung einer transatlantischen Part-
nerschaft mit Unterstützung des Gene-
ralkonsulates der Vereinigten Staaten 
von Amerika in Leipzig aufzunehmen. 
Ziel ist der Aufbau einer transatlanti-
schen Partnerschaft und die gemein-
same Förderung von Wasserstoffer-
zeugung, -speicherung und -nutzung, 
Forschung, Entwicklung und Investitio-
nen.  

 
 
 Kuratorium der Schloß Hoym Stiftung 

hier: Vorschlag zur Berufung eines 
Kuratoriumsmitgliedes 

 
Beschluss Nr. B/0454/2022/13 
Der Kreistag des Salzlandkreises schlägt 
zur Wiederberufung in das Kuratorium der          
Schloß Hoym Stiftung folgende Person vor:  
 
Frau Dipl.-Med. Martina Unger. 
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 Änderung der Besetzung des Ju-
gendhilfeausschusses gemäß der 
Satzung für das Jugendamt des Salz-
landkreises - beratende Mitglieder 

 
Beschluss Nr. B/0452/2022/14 
 
1. Der Kreistag stellt das Ausscheiden 

des beratenden Mitgliedes Herrn Orry 
Weigelt (Vertreter des Jugendforums / 
junger Mensch unter 27 Jahren) fest. 

 
2. Der Kreistag stellt die Mitgliedschaft 

von Frau Vivian Bartels (Vertreterin 
des Jugendforums /junger Mensch un-
ter 27 Jahren) als beratendes Mitglied 
des Jugendhilfeausschusses, entspre-
chend der Satzung des Jugendamtes, 
fest. 

 
3. Der Kreistag stellt die Mitgliedschaft 

von Frau Anna Kühne (Vertreterin des 
Jugendforums / junger Mensch unter 
27 Jahren) als Stellvertreterin eines 
beratendes Mitglied des Jugendhil-
feausschusses, entsprechend der    
Satzung des Jugendamtes, fest. 

 
 
Bernburg (Saale), 13. Dezember 2022 
 
 
gez. i. V. Michling 
Landrat 
 
 
 
B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Hecklingen 
 

 Satzung zur Umlage von Verbandsbei-
trägen der Unterhaltungsverbände „Un-
tere Bode“ und „Selke/Obere Bode“ 

 
Diese Bekanntmachung ist als Anhang 
beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Amtliche Bekanntmachungen sons-
tiger Dienststellen 

 
Abwasserzweckverband „Saalemündung" 
 
Das Satzungsrecht des AZV „Saalemün-
dung" regelt, dass Wassermengen, die 
nachweislich nicht in die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage gelangt sind, auf 
Antrag abgesetzt werden. 
 
Aus diesem Grund bittet der AZV „Saa-
lemündung" seine Kunden, den aktuellen 
Stand ihres Nebenzählers (Gartenwasser) 
abzulesen und dem Verband zu melden. 
Zusammen mit der Zählernummer und dem 
Ablesedatum muss der Zählerstand ent-
weder 

per FAX (039291 4694-99) oder 

per E-Mail (info@azv-saalemuendung.de) 
oder 

schriftlich (Breite 9, 39240 Calbe) 

mitgeteilt werden. 

Die Meldung ist innerhalb von einem     
Monat nach Ablauf des Kalenderjahres 
2022 (31.01.2023) vorzunehmen (§ 3 I 
Abs.3 S.1 der zentralen Schmutzwasserge-
bührensatzung).  
 
Hinweis: Anzeigen nach dem 31.01.2023 
und Nebenzähler, die den Bestimmungen 
des Eichgesetzes nicht entsprechen (siehe 
Abnahmeprotokoll des AZV „Saalemün-
dung“), werden bei der Abrechnung nicht 
berücksichtigt, auch wenn der Abrech-
nungsbescheid erst später erstellt wird. 
 
 
Landesamt für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 
 

 Bekanntmachung über die Unanfecht-
barkeit des Beschlusses über die ver-
einfachte Umlegung „Peißener Haupt-
straße und Peißener Brunnenstraße“ in 
Peißen 

 

Diese Bekanntmachung ist als Anhang 

beigefügt.  
 
 



Die folgende Allgemeinverfügung wird hier it ge  . § 1 Abs. 1 Satz 1, § 3a
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V. m. § 41
Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) öffentlich bekanntgegeben:

Der Salzlandkreis erlässt auf der Grundlage der § 20 Abs. 8, 9, 9a, 10,11, 12,13 und 14
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i. V. m. §§ 4 Abs. 1, 19 Abs. 2 Satz 1, 3 des
Gesundheitsdienstgesetzes Sachsen-Anhalt (GDG LSA) die nachfolgende

Allgemeinverfügung

gemäß § 20 Abs. 8 bis 14 IfSGi. V. m. §§ 4 Abs. 1, 19 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 1 GDG
LSA des Salzlandkreises zur Umsetzung der Meldungen der
Gemeinschaftseinrichtungen, der Gemeinschaftsunterkünfte und der medizinischen
Einrichtungen nach § 20 IfSG (Masernschutzgesetz) an den Fachdienst Gesundheit

Zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes (§ 20 IfSG) ergeht folgende Regelung:

1. Die Leiter von Einrichtungen nach § 23 Abs 3. Satz 1 IfSG, nach § 33 Nummer 1 bis 4
IfSG und § 36 Abs. 1 Nummer 4 IfSG sind verpflichtet, an den Fachdienst Gesundheit
des Salzlandkreises Daten von Personen gemäß

• §20 Abs. 9 Satz 2 IfSG
• § 20 Abs. 9a Satz 2 IfSG
• §20 Abs. 10 Satz 2 IfSG
• § 20 Abs. 11 Satz 2 IfSG

in digitaler Form über ein zu diesem Zweck beim Fachdienst Gesundheit eingerichtetes
Internetportal - https://www.lsaurl.de/impfpflicht slk zu übermitteln. Für das
Bestandspersonal an Schulen ist die zur Meldung verpflichtete Stelle das
Landesschulamt. Im Bereich der Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen und Heime
erfolgt die Meldung durch die Einrichtungsleitung an den Fachdienst Gesundheit als
die zuständige untere Gesundheitsbehörde. Die Meldung kann nach Anmeldung im
Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal zum Download bereitgestellten,
standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig.

2. Personen, die der Masernimpfpflicht nach § 20 IfSG unterliegen und freiberuflich bzw.
selbstständig tätig sind, haben die Meldung über einen fehlenden Nachweis für sich
selbst an den Fachdienst Gesundheit in digitaler Form über ein zu diesem Zweck beim
Fachdienst Gesundheit eingerichtetes Internetportal
https://www.lsaurl.de/impfpflicht slk - zu übermitteln. Die Meldung kann nach
Anmeldung im Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal zum Download
bereitgestellten, standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht
zulässig.

3. Sind in einer Einrichtung nach § 23 Abs. 3 Satz 1 IfSG, nach § 33 Nummer 1 bis 4 IfSG
und § 36 Abs. 1 Nummer 4 IfSG externe Dienstleister tätig, deren Beschäftigte der
Nachweispflicht des § 20 IfSG (Masernschutzgesetz) unterliegen und besteht zwischen
der Einrichtungsleitung und dem Drittunternehmen (externer Dienstleister) eine
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung dieser Daten, ist das Drittunternehmen als
Auftragnehmer verpflichtet die Daten der Beschäftigten, die keinen Nachweis nach
§°20 IfSG vorgelegt haben, selbst zu erheben und an den Fachdienst Gesundheit in
digitaler Form über ein zu diesem Zweck direkt beim Fachdienst Gesundheit
eingerichtetes Internetportal - https://www.lsaurl.de/impfpflicht slk - zu übermitteln.
Die Meldung kann nach Anmeldung im Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal
zum Download bereitgestellten, standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per
E-Mail ist nicht zulässig.



4. Die Meldungen nach den Nummern 1 bis 3 haben nach § 20 IfSG unverzüglich zu
erfolgen.

5. Die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO wird angeordnet.

6. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Begründung:
Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die Umsetzung des § 20 IfSG
(Masernschutzgesetz) insbesondere nach den Regelungen der §§ 4 Abs. 1,19 Abs. 2 Satz 3,
Abs. 3 Satz 1 GDG ISA zuständig.

Für die einheitliche Umsetzung des Masernschutzgesetzes nach § 20 IfSG ist eine im Land
Sachsen-Anhalt abgestimmte und flächendeckende Vorgehensweise zur Verhinderung von
Masernvirusinfektionen entscheidend.

Neben der gesetzlichen Meldung von nicht immunisierten Beschäftigten, Betreuten und
Untergebrachten der Gemeinschaftseinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte und
medizinischen Einrichtungen nach § 20 IfSG ist es erforderlich, dass Personen, die dem
Masernschutzgesetz nach § 20 IfSG unterliegen und freiberuflich bzw. selbstständig tätig sind,
die Meldung über einen fehlenden Nachweis für sich selbst direkt an den Fachdienst
Gesundheit übermitteln. Nur so kann eine effektive Kontrolle des Masernschutzgesetzes auch
für diesen Personenkreis erfolgen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 20 IfSG in Verbindung mit
dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes
Sachsen-Anhalt zur Umsetzung des § 20 IfSG vom 13.12.2022.

Sind in einer Einrichtung oder einem Unternehmen externe Dienstleister tätig, deren
Beschäftigte der Nachweispflicht des § 20 IfSG unterliegen und keinen Nachweis vorgelegt
haben, so sind deren Daten im Grundsatz auch von der Einrichtungsleitung zu übermitteln,
auch wenn diese nicht Arbeitgeber dieser Personen ist. Soweit jedoch zwischen der
Einrichtungsleitung und dem Drittunternehmen (externer Dienstleister) eine diesbezügliche
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung dieser Daten besteht, wird klargestellt, dass in diesem
Fall das Drittunternehmen als Auftragnehmer zur Übermittlung der Daten an den Fachdienst
Gesundheit über das Meldeportal verpflichtet ist.

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO ist im
überwiegenden öffentlichen Interesse geboten. Für die Anordnung der sofortigen Vollziehung
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, weil die sofortige Durchsetzung der
Anordnung mit Rücksicht auf das erhöhte Infektionsrisiko geboten ist, welchem die vulnerablen
Personen (d. h. ungeimpfte Personen z. B. aufgrund medizinischer Kontraindikation) durch die
Personen ausgesetzt werden, die nicht vollständig immunisiert sind. Das Privatinteresse hat
gegenüber dem öffentlichen Interesse am Schutz der vulnerablen Personen zurückzutreten.
Ein Abwarten der Unanfechtbarkeit liefe dem mit den Verfügungen verfolgten Ziel des
Schutzes der vulnerablen Gruppen zuwider. Bei einem Abwarten der Unanfechtbarkeit
bestünde das erhöhte Infektionsrisiko fort, sodass die vulnerablen Personen einer erhöhten
Gefahr ausgesetzt blieben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale), erhoben werden.



Sofortige Vollziehbarkeit

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs entfällt nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung. Das Verwaltungsgericht Magdeburg kann auf Antrag die
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anordnen.

Bernburg (Saale), den 15.12.2022




















